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Definition Die Zusatz-Weiterbildung Sozialmedizin umfasst in Ergänzung zu einer 
Facharztkompetenz die Bewertung von Art und Umfang gesundheitlicher Störungen 
und deren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und die Teilhabe an 
Lebensbereichen unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Krankheit, 
Gesundheit, Individuum und Gesellschaft sowie deren Einordnung in die 
Rahmenbedingungen der sozialen Sicherungssysteme und die diesbezügliche 
Beratung der Sozialleistungsträger.  

Mindestanforderungen 
gemäß § 11 WO  

 Facharztanerkennung  

und zusätzlich 

 320 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in Sozialmedizin, davon 

 160 Stunden Kurs-Weiterbildung in Sozialmedizin/Rehabilitationswesen 

 160 Stunden Kurs-Weiterbildung in Sozialmedizin 

und zusätzlich 

 Sozialmedizin gemäß Weiterbildungsinhalten unter Befugnis 

Weiterbildungsinhalte der Zusatz-Weiterbildung 

Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt
zahl 

1.  Gemeinsame Inhalte für die Zusatz-Weiterbildungen Sozialmedizin und Rehabilitationswesen 

2.  Übergreifende Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Sozialmedizin 

3.  Ethische und juristische Aspekte für die 
Tätigkeit als Sachverständiger 

  

4.   Anwendung des biopsychosozialen Modells der 
WHO bei der Beurteilung von Funktionsfähigkeit 
unter Berücksichtigung von Kontextfaktoren 
sowie Erstellung von Funktionsdiagnosen 

 

5.  Begriffsbestimmung und Konzepte der Sozial- 
und Rehabilitationsmedizin einschließlich der 
Behindertenrechtskonvention der UN 

  

6.  Begriffsdefinitionen und Abgrenzung der 
Gesundheitsstrategien Prävention, Kuration, 
Rehabilitation und Pflege 

  

7.  Soziale Sicherungssysteme und Versorgungsstrukturen 

8.  Prinzipien des Gesundheits- und 
Sozialsystems und deren Interaktion 

  

9.   Anwendung des trägerübergreifenden 
Teilhabebegriffs und Steuerung von 
trägerspezifischen und trägerübergreifenden 
Teilhabeleistungen 

 

10.  Epidemiologie, Dokumentation, Statistik und 
Gesundheitsberichterstattung 

  

11.  Sozialleistungsträger und ihre Aufgaben und 
Schnittstellen gemäß Sozialgesetzbuch 

  

12.   Anwendung der gesetzlichen Vorschriften und 
leistungsrechtlichen Begriffe im gegliederten 
System der sozialen Sicherung 

 

13.  Strukturen und Aufgaben privater 
Versicherungen zur sozialen Absicherung 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt
zahl 

14.  Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation 

15.  Leistungsarten und Leistungsformen 
einschließlich Modellen der Prävention und 
Gesundheitsförderung  

  

16.  Organisationen und Institutionen in der 
Rehabilitation einschließlich Einrichtungen der 
medizinischen, beruflichen und sozialen 
Rehabilitation 

  

17.  Theoriemodelle der Rehabilitation und 
Grundlagen der internationalen Richtlinien 
und Empfehlungen zu Behinderung und 
Rehabilitation 

  

18.   Begehung von Einrichtungen, davon 6 

19.   - Betriebe  

20.   - Rehabilitationseinrichtungen 2 

21.   - Berufsförderungswerke  

22.   - Einrichtungen der sozialen Rehabilitation  

23.  Spezifische Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Sozialmedizin 

24.  Arbeitsmedizinische Grundlagen 

25.  Grundlagen und Aufgaben der Arbeitsmedizin   

26.  Berufskrankheiten und arbeitsbedingte 
Erkrankungen 

  

27.  Anforderungsprofile häufiger beruflicher 
Tätigkeiten 

  

28.   Beratung von Leistungsgewandelten im 
Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit 

 

29.  Sozialmedizinische Begutachtung 

30.  Grundlagen ärztlicher Begutachtung unter 
Berücksichtigung sozialmedizinisch relevanter 
leistungsrechtlicher Begriffe und Vorgaben 

  

31.  Trägerspezifische und trägerübergreifende 
Begutachtung 

  

32.   Sozialmedizinische Begutachtung und Beratung 
für Sozialleistungsträger sowie für 
Privatversicherungen im Zusammenhang mit 
Fragestellungen aus dem jeweiligen 
Rechtsgebiet, z. B. zur Arbeitsunfähigkeit, zum 
erwerbsbezogenen Leistungsvermögen, zu 
Teilhabeleistungen, zur Pflegebedürftigkeit, 
davon 

200 

33.   - sozialmedizinische Gutachtenerstellung mit 
Befragung/Untersuchung 

 

34.   - ausführlich begründete sozialmedizinische 
Gutachtenerstellung nach Aktenlage 

 

35.   - sozialmedizinische Stellungnahmen  

36.   - Rehabilitationsentlassungsberichte 
und/oder Leistungsbeurteilungen 

 

37.   Fallbezogenes Schnittstellenmanagement bei 
Zuständigkeitswechsel des 
Sozialleistungsträgers 

 

38.  Unterscheidung kausaler und finaler 
Gutachten 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt
zahl 

39.  Rechtliche Vorgaben bei der Erstellung von 
Gutachten insbesondere zum Datenschutz, 
Haftungsrecht, Mitwirkung des Versicherten, 
Aufbau und Zuständigkeit in der 
Sozialgerichtsbarkeit 

  

40.   Eintägige Teilnahme an öffentlichen Sitzungen 
beim Sozialgericht oder Landessozialgericht 

 

41.  Beurteilungskriterien bei ausgewählten Krankheitsgruppen 

42.  Relevante diagnostische Verfahren für die 
Leistungsbeurteilung bei ausgewählten 
Krankheitsgruppen 

  

43.   Sozialmedizinische Beurteilung der 
Funktionsfähigkeit einschließlich Beratung von 
Versicherten und Leistungsträgern 

 

 

 



A N H A N G 
Auszug aus Abschnitt A – Paragraphenteil – der Weiterbildungsordnung 

§ 2 a Begriffsbestimmungen 

1Im Sinne dieser Weiterbildungsordnung werden folgende Begriffe definiert:  

(1) 
1Kompetenz umfasst die während einer Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatz-Weiterbildung 
erworbenen und nachgewiesenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten auf der Grundlage der 
Weiterbildungsinhalte der Abschnitte B und C der Weiterbildungsordnung und stellt eine Teilmenge 
eines Gebietes dar. 2Die jeweiligen Kompetenzen werden insbesondere im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit während der Weiterbildung erworben und durch eine Prüfung vor der Ärztekammer 
nachgewiesen.  

(2) 
1Fallseminar ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes 
einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten anhand von vorgestellten 
Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und Fähigkeiten sowie das dazugehörige 
Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 

(3) 
1Der stationäre Bereich umfasst Einrichtungen, in denen Patienten aufgenommen und/oder Tag und 
Nacht durchgängig ärztlich betreut werden; hierzu gehören insbesondere Krankenhausabteilungen, 
Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen und Tageskliniken. 

(4) 
1Zum ambulanten Bereich gehören insbesondere ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, poliklinische 
Ambulanzen und Medizinische Versorgungszentren.  

(5) 
1Unter Notfallaufnahme wird die Funktionseinheit eines Akutkrankenhauses verstanden, in welcher 
Patienten zur Erkennung bedrohlicher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. 
Erstbehandlung unterzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen 
Versorgung festzustellen. 

(6) 
1Als Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung gelten: Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, 
Arbeitsmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere Medizin, Kinder- und 
Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, 
Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin, Öffentliches Gesundheitswesen, Phoniatrie und 
Pädaudiologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Radiologie, Strahlentherapie, Transfusionsmedizin 
und Urologie. 

(7) 
1Das elektronische Logbuch für die Weiterbildung (Logbuch) dient der kontinuierlichen 
Dokumentation der absolvierten Weiterbildungsinhalte durch die Weiterzubildende/den 
Weiterzubildenden sowie der Bestätigung des erreichten Weiterbildungsstandes durch die zur 
Weiterbildung befugte Ärztin bzw. den zur Weiterbildung befugten Arzt. 2Das jeweilige Logbuch enthält 
die in den Abschnitten B bzw. C geregelten Weiterbildungsinhalte sowie Richtzahlen, soweit diese 
vom Kammervorstand beschlossen wurden. 3Die Darstellung erfolgt nach Maßgabe der Anlage I. 

(8) 
1In einem von der Ärztekammer fachlich empfohlenen Weiterbildungsplan können die in der 
Weiterbildungsordnung umschriebenen Kompetenzen näher erläutert werden; dieser kann einen 
Rahmen für die didaktisch-strukturierte Vermittlung der Weiterbildungsinhalte geben. 


